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Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Kehrsatz PV

15. Mär22022 Personalverordnu ng (PV)

Der Krchgemeinderat der evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde Kehrsatz,

gestützt auf Art. 21 des Personalreglements (PR) vom 28' No-

vember 2021,

besch/iessf;

1 AllgemeineBestimmungen

Art. 1 Diese Verordnung regelt in Ergänzung des PR insbesondere

a die Einreihung der Stellen in Gehaltsklassen
b die Mitarbeitenden-GesPräche
c die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung
d dieGehaltsentwicklung
e aussergewöhnliche Leistungen
f Versicherungen und berufliche Vorsorge
g die Arbeitsplatzbewertung.

2 Gehaltsklasseneinreihungen

Aft.21 Der Kirchgemeinderat reiht die stellen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Anhang zu dieser Verordnung je in eine Gehalts-
klasse ein.

a Bie Einreihung efol
Geha+tss+u{en=

2 Die Einreihung erfolgt nach kantonaler Gehaltsklassenskala mit 75

Gehaltsstufen.l

3 Bei wesentlicher Anderung der Anforderungen an einen Arbeitsplatz
ist eine Neueinreihung vorzunehmen.

Gegenstände

Einreihungsplan

1 KGR-Beschluss vom 12. Mai 2026.
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Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Kehrsatz

Öffe ntl ich-rechtl ich e
Arbeitsverhältnisse

Obl igationenrechtliche
Arbeitsverhältnisse

Beurteilungen

3 Mitarbeitenden-Gespräche

Art. 3 1 Die nach Organigramm vorgesetzte Person zeichnet für die
Leistungs- und Verhaltensbeurteilung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter verantwortlich.

2 Sie führt ein Beurteilungsgespräch durch, gibt der betroffenen per-
son die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung bekannt, eröffnet die
Gelegenheit zur stellungnahme und unterbreitet dem Kirchgemeinde-
rat ihren Antrag zum Beschluss.

Aft. 41 Mit den obligationenrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen
und M itarbeitern füh rt d ie vorgesetzte Stel le standortbesti m m ungsge-
spräche in Gruppen durch.

2 Den an einem Gruppengespräch teilnehmenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern steht es offen, ein Einzelgespräch zu verlangen.

4 Leistungs- und Verhaltensbeurteilung

Art. 5 1 Leistung und Verhalten der öffentlich-rechflich angestellten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden jährlich im Mitarbeitenden-
Gespräch beurteilt.

2 Leistung und Verhalten können wie folgt beurteilt werden:

A++ Zielvorgaben oder Leistungsenruartungen deuflich und in al-
len wichtigen Bereichen übertroffen (herausragende Leis-
tungen)

A+ Zielvorgaben oder Leistungsenruartungen in wichtigen Be-
reichen übertroffen (sehr gute Leistungen)

A Zielvorgaben und Leistungseruvartungen vollumfänglich er-
füllt (gute Leistungen)

B Zielvorgaben oder Leistungsenvartungen teilweise erfüllt
(ausreichende Leistungen)

C Zielvorgaben oder Leistungserwartungen in wichtigen Be-
reichen nicht erfüllt (nicht ausreichende Leistungen).

3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche die Leistungs- und Verhal-
tensbeurteilung für unzutreffend oder unkorrekt betrachten, können in-
nert zehn Tagen nach Erhalt eine Überprüfung der Beurteilung durch
das Kirchgemeindepräsidium verlangen.

4 Die Überprüfung nach'Abs. 3 erfolgt im Rahmen einer Aussprache,
deren Ergebnis schriftlich festzuhalten ist. lst die beurteilte person mit
dem Ergebnis der Überprüfung nicht einverstanden, kann sie zuhan-
den des Personaldossiers eine schriftliche Erklärung abgeben.

PV
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Evangelisch-reformierte Ki rchgemeinde Kehrsatz

Öffentlich-rechtliche
Arbeitsverhältnisse
1. Aufstieg

2. Eröffnung

3. Berücksichtigung
der Finanzsituation

Prämien

5 Gehaltsentwicklung

Art. 6 1 Der Aufstieg innerhalb der Gehaltsklasse erfolgt durch An-
rechnung von Gehaltsstufen. Ein Anspruch auf Ausrichtung von zu-
sätzlichen Gehaltsstufen besteht nicht.

2 Der Aufstieg über die Gehaltsstufen ist von der Leistungs- und Ver-
haltensbeurteilung abhängig und kann im Rahmen der verfügbaren
Mittelwie folgt gewährt werden:

a für herausragende Leistungen (Beurteilungsstufe 4++) jährlich bis

zu zehn Gehaltsstufen
b für sehr gute Leistungen (Beurteilungsstufe A+) jährlich bis zu

sechs Gehaltsstufen
c für gute Leistungen (Beurteilungsstufe A) bis zu drei Gehaltsstu-

fen.

3 Für ausreichende Leistungen (Beurteilungsstufe B) oder nicht aus-
reichende Leistungen (Beurteilungsstufe C) können keine Gehaltsstu-
fen angerechnet werden.

a Eine gute Leistung (Beurteilungsstufe A) liegt vor, wenn die Zielvor-
gaben und Leistungseruvartungen vollumfänglich erfüllt sind-

5 Die Beurteilungsstufe ist im Beurteilungsblatt kuz zu begründen.

Art. 7 1 Der Entscheid des Kirchgemeinderates ist dem Personal
schriftlich bekanntzugeben.

2 Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann innert zehn Tagen eine
anfechtbare Verfügung verlangen und die Verfügung innert dreissig
Tagen mit Beschwerde bei der Regierungsstatthalterin oder beim Re-
gieru ngsstatthalter anfechten.

Art. I Der Kirchgemeinderat kann bei schwieriger finanzieller Lage

der Kirchgemeinde unter Berücksichtigung der Konjunkturlage sowie
der Entwicklung der Gehälter der öffentlichen Hand und der Privatwirt-
schaft auf die Gewährung von Gehaltsstufen ganz oder teilweise ver-
zichten.

6 AussergewöhnlicheLeistungen

Art. 9 Der Kirchgemeinderat kann aussergewöhnliche Leistungen mit

einmaligen Prämien von maximal CHF 500.00 belohnen.

PV
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Evangelisch-reformierte Kirchgemei nde Keh rsatz

Unfallversicherung

Krankentaggeld-
versicherung

PV

7 Versicherungen und berufliche Vorsorge

Art. 10 1 Die Kirchgemeinde versichert das Personal gegen die Fol-
gen von Berufs- und Nichtberufsunfällen gemäss Unfal lversicheru ngs-
gesetz.

2 sie übernimmt die Prämie für die Berufsunfallversicherung sowie die
Hälfte der Prämie für die Nichtberufsunfallversicherung.

Art. 11 Die Prämien der Krankentaggeldversicherung gehen je zur
Hälfte zu Lasten der Kirchgemeinde und des Personals.

Berufliche Vorsorge Att. 121 Die Kirchgemeinde versichert das Personal gegen die wirt-
schaftlichen Folgen der lnvalidität, des Alters und des Ablebens im
Rahmen des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge.

2 Die Bestimmungen des kantonalen Rechts über die Abgangsent-
schädigungen und die Rentenansprüche finden in der Kirchgemeinde
keine Anwendung.

8 Arbeitsplatzbewertung

Personalkapazitäten Art. 13 Andert sich das Arbeitsvolumen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wesentlich, lässt der Kirchgemeinderat die Stellen neu bewer-
ten.

I Schlussbestimmung

lnkraftreten Ätrt.141 Diese Verordnung tritt zusammen mit dem PR vom 28. No-
vember 2021 auf den 1. Januar 2023 in Kraft.

2 Sie hebt alle widersprechenden Vorschriften auf.

Beschlossen an der sitzung des Kirchgemeinderates vom 15. Mär22022.

Der Präsident: Die Sekretärin:

Peter Gehr Danielle Läderach

lnkraftsetzung

Die lnkraftsetzung der Personalverordnung ist im Anzeiger von Bern vom 23. Mär22022 öf-
fentlich bekanntgemacht worden.

Kehrsatz, 16. Mär22022

Die Sekretärin:

Danielle Läderach
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Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Kehrsatz

lnkraftsetzung

Die Anderungen des Artikels 2 Absatz2 trelenam 1. Jufi 2026 in Kraft

Die Präsidentin: Die Sekretärin:

PV

/a
Margret Lehm ann Da

€d.t=^
nielle Läderach

chen Anzeiger vom 21. Mai 2026 veröffentlicht wordenDie lnkraftsetzung ist im amtli

Kehrsatz, 12. Mai 2026

Die Sekretärin elle Läderach
q?
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Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Kehrsatz

Anhang - Einreihung der Stellen in Gehaltsklassen

A. Betriebsorganisation

B. Veruvaltu ngsorganisation

PV

Theologie (einschliesslich Geschäfts- und/oder Fachbereichsleitung)
Pfarrer/in, Theologe und Theologin ... Landeskirche

Kirchenmusik (einschliesslich Fachbereichsleitung)
OrganisVin Empfehlung

Landeskirche
(Qualifikationen)

Katechetik
1 . KatecheUin (einschliesslich Fachbereichsleitung)
2. KatecheVin
3. KUW-Mitarbeiter/in

18
17
14

Diakonie
1. Diakoniin (einschliesslich Fachbereichsleitung)
2. Diakonischeir Mitarbeiter/in .

1

1

8
7

Kaderstellen
1. Geschäftsleiter/in der Kirchgemeindevenrvaltung

(einschliesslich Fachbereichsleitung/en in Personalunion)
mit Fachdiplom
ohne Fachdiplom

2. Fachbereichsleiter/in
mit Fachdiplom
ohne Fachdiplom

20 -22
18

18-19
16

Ubriges Personal
1. Sachbearbeiteriin
2. SigrisVin, zugleich HauswarUin
3. SigrisVin-Stellvertreter/in, zugleich stv. HauswarUin

3
3
2

1

1

I
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